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Buchhaltung

Urs Vogele

dipl. Ing. agr. HTL/SLT
Schiitzenhausstrasse 18

5314 Kleindéttingen

Tel. 056 268 80 80

Fax 056 268 80 89

E-Mail: treuhand@ursvoegele.ch
www.ursvoegele.ch

Beratungen

Steuerfragen, Erbrecht,
Nachfolgeregelungen,
Liquidationsberechnungen,
Schétzungen, Baulandfragen,
Finanzierungen, Hofabtretungen,
Béuerliches Bodenrecht





Information über Steuergesetz und Praxis 

1. Es wird auf die Grafik über Gewinn- und Verlustrechnung bei landwirtschaftlichen Grundstücken verwiesen. Datum 22.03.2006. 

2. Es wird auf das Schema Bilanzwerte bei Ersatzbeschaffungen nach § 37.1 StG und 24 bis (altes Steuergesetz) hingewiesen. Datum 17.11.2008.

3. Gemäss § 27, Absatz 4 werden die Gewinne aus land- und forstwirtschaftlichen Grundstücken den Einkünften aus selbständiger Erwerbstätigkeit nur bis zur Höhe der Anlagekosten zugerechnet. Der die Anlagekosten übersteigende Betrag, also der Wertzuwachsgewinn, unterliegt der Grundstückgewinnsteuer. Die Differenz zwischen Buchwert, der steuerfrei ist, bis zu den Anlagekosten, also die wiedereingebrachten Abschreibungen, unterliegen der Einkommenssteuer. 

4. Bei alters- oder gesundheitsbedingter Aufgabe, erfolgt die Tarifbestimmung zu 1/8 (§ 44 a) 

5. Landwirtschaftliches Geschäftsvermögen ist alles was der landwirtschaftlichen Bewirtschaftung dient, ohne Ausnahme innerhalb und ausserhalb der Bauzone. Lediglich zur Überbauung angekaufte Bauplätze gelten nicht als landwirtschaftliches Geschäftsvermögen. Demgegenüber ist aber eine Erschliessung von bisher landwirtschaftlich genutzten Grundstücken des Geschäftsvermögens kein Grund und kein Anlass für eine Überführung ins Privatvermögen und eine steuerliche Abrechnung. 

Der gesamte Erlös aus Verkauf von Bauland, von Kiesland und dergleichen, sofern das Grundstück dem Landwirtschaftsbetrieb vorher diente und Geschäftsvermögen war, ist zur Ersatzbeschaffung zugelassen. 

Der die Anlagekosten übersteigende Erlös ist bei der Ersatzbeschaffung als Anlagekostenminderung zu buchen. Diese Position „stille Reserven“ bleibt. 

Die „stillen Reserven“ aus Übertragung „kumulierter Abschreibungen“ auf dem Schema vom 17.11.2008 als „stille Reserven“ bezeichnet, bleiben durch Steueraufschub einer künftigen Einkommensbesteuerung erhalten. Der Wertzuwachs unterliegt der Grundstückgewinnsteuer.  

Ersatzbeschaffung ist also möglich für „kumulierte Abschreibungen“ und Wertzuwachs.  
Kleindöttingen, 24.06.2010 
Urs Vögele 
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